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Das Abkommen mit Montenegro

Immer mehr Menschen verbringen einen Teil ihres Arbeitslebens auBerhalb
ihrer Heimat. Damit sich das nicht nachteilig auf ihre spatere Rente aus-
wirkt, hat Deutschland mit vielen Staaten Sozialversicherungsabkommen
geschlossen.

Unter www.deutsche-rentenversicherung.de im Internet
oder in unserer Broschiire ,Rente ohne Grenzen — ar-
beiten im Ausland* finden Sie eine Ubersicht iiber die
Sozialversicherungsabkommen.

Mit der ehemaligen Sozialistischen Féderativen Republik
Jugoslawien hat Deutschland bereits am 12. Oktober
1968 ein Abkommen iiber Soziale Sicherheit geschlos-
sen. Es gilt seit dem Zerfall Jugoslawiens fiir Montene-
gro, Serbien, Kosovo und Bosnien-Herzegowina weiter,
bis mit diesen Staaten eigene Sozialversicherungsabkom-
men geschlossen werden.

Kroatien, Mazedonien und Slowenien haben inzwischen
eigene Vereinbarungen mit Deutschland getroffen.

Informationen zu den Abkommensbeziehungen mit
Serbien, Kosovo, Bosnien-Herzegowina und Mazedonien
finden Sie in den Broschiiren zu diesen Landern. Nach-
dem Slowenien am 1. Mai 2004 und Kroatien am 1. Juli
2013 Mitglieder der Europdischen Union geworden sind,



Naheres zum Euro-
paischen Gemein-
schaftsrecht konnen
Sie in unserer
Broschire ,Leben
und arbeiten in
Europa” nachlesen.

gilt in diesen Landern das Europdische Gemeinschafts-
recht.

Bitte beachten Sie:

Ein , deutsch-montenegrinisches” Sozialversiche-
rungsabkommen gibt es noch nicht! Zwischen
Deutschland und Montenegro wird aber vorerst das
deutsch-jugoslawische Sozialversicherungsabkom-
men vom 12. Oktober 1968 weiter angewandt.

Diese Broschiire soll Thnen einen Uberblick iiber die
wichtigsten Auswirkungen des Abkommens von 1968 auf
die Beziehungen zwischen Deutschland und Montenegro
im Bereich der gesetzlichen Rentenversicherung geben.
AuBerdem mdochten wir Sie {iber die Leistungen der
deutschen und der montenegrinischen Rentenversiche-
rung informieren.

Fiir welche Bereiche gilt das Abkommen?
Vom Abkommen sind

- die Rentenversicherung,

- die Krankenversicherung und

- die Unfallversicherung

erfasst.

In dieser Broschiire werden aber nur die Regelungen des
Abkommens fiir die Rentenversicherung dargestellt.

Fiir welche Personen gilt das Abkommen?

Im Verhéltnis zu Montenegro gilt das Abkommen von
1968 in erster Linie fiir deutsche und montenegrinische
Staatsangehdorige, die einige Zeit in Deutschland und/
oder Montenegro gearbeitet haben. Es gilt unabhéngig
von der Staatsangehorigkeit aber zum Beispiel auch
dann, wenn Sie Versicherungszeiten in Montenegro und
Deutschland zuriickgelegt haben. Fiir die Anwendung
des Abkommens ist es daher nicht unbedingt erforder-



lich, dass Sie die montenegrinische oder deutsche
Staatsangehdrigkeit besitzen.

Beispiel:

Josip H. ist Kroate. Da er sowohl in Montenegro als
auch in Deutschland gearbeitet hat, ist das Abkommen
von 1968 fiir ihn anzuwenden.

Da das Abkommen von 1968 fiir Montenegro, Serbien,
Kosovo und Bosnien-Herzegowina weiter gilt, werden die
Staatsgebiete und Staatsangehdrigen dieser Staaten bei
der Anwendung des Abkommens durch die deutsche
Rentenversicherung einander gleichgestellt.

Auch die Versicherungszeiten in diesen Staaten konnen
fiir die Erfiillung der Anspruchsvoraussetzungen fiir
Leistungen aus der deutschen Rentenversicherung in der
Regel zusammengerechnet werden. Dariiber hinaus
kénnen die Versicherungszeiten, die Sie bis zum Inkraft-
treten der eigenen Sozialversicherungsabkommen mit
Kroatien am 1. Dezember 1998, mit Slowenien am

1. September 1999 und mit Mazedonien am 1. Januar
2005 in diesen Staaten zuriickgelegt haben, meistens
ebenfalls beriicksichtigt werden.



>

Grundsatze des Abkommens

Das Abkommen stellt die Staatsangehorigkeit, den Wohnsitz und bestimmte
Tatbestande in den Vertragsstaaten gleich und sichert dadurch eine grenz-
liberschreitende Gleichbehandlung.

Lesen Sie hierzu
bitte auch das
Kapitel ,Renten-
zahlung - auch
ins Ausland”.

Das Abkommen bewirkt also beispielsweise, dass Thre
Versicherungszeiten in Deutschland und Montenegro fiir
Ihren Rentenanspruch zusammengezahlt werden und Sie
als montenegrinischer Staatsangehoriger Ihre deutsche
Rente grundséitzlich auch bei Wohnsitz in Montenegro
oder in einem anderen Staat in voller Hohe erhalten.

Das Abkommen vereinheitlicht aber weder die Sozial-
versicherungssysteme beider Abkommensstaaten, noch
bekommen Sie eine einheitliche Rente aus den Versiche-
rungszeiten beider Staaten. Es gelten nach wie vor die
jeweiligen nationalen Regelungen und jeder Staat zahlt
seine eigenen Leistungen aus den auf seinem Gebiet
zuriickgelegten Versicherungszeiten.

Das Abkommen hat also auf viele Sachverhalte in der
gesetzlichen Rentenversicherung einen entscheidenden
Einfluss. Die Auswirkungen auf die wichtigsten Bereiche
wollen wir IThnen in dieser Broschiire kurz vorstellen.



Versicherungspflicht

Ob Sie der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung
unterliegen, hangt - unabhangig von lhrer Staatsangehorigkeit - grundsatz-
lich von den Vorschriften des Staates ab, in dem Sie beschaftigt oder selb-
standig tatig sind.

Arbeiten Sie in Deutschland, ist deshalb ausschlieflich
nach deutschem Recht zu priifen, ob Sie in der deut-
schen Rentenversicherung versicherungspflichtig sind.
Sind Sie in Montenegro beschiftigt, richtet sich die
Versicherungspflicht allein nach montenegrinischem
Recht. Wechsel zwischen der deutschen und der monte-
negrinischen Rentenversicherung sind problemlos
moglich.

Bitte beachten Sie:

Bei Aufnahme einer Beschaftigung in Deutschland
unterliegen Sie also grundsatzlich auch als monte-
negrinischer Staatsangehoriger der Versiche-
rungspflicht in der deutschen Rentenversicherung.

Es gibt aber bestimmte Ausnahmen, zum Beispiel wenn
Sie fiir einen Arbeitgeber aus Montenegro in Deutschland
arbeiten, Sie also von ihm entsandt werden. Dauert eine



solche Entsendung nicht langer als 24 Kalendermonate,
sind Sie wahrend dieser Zeit aufgrund des Abkommens
weiterhin nach montenegrinischem Recht pflichtver-
sichert. Gleiches gilt auch umgekehrt, wenn Sie von
einem deutschen Arbeitgeber nach Montenegro ent-
sandt werden.

Unser Tipp:
Bewahren Sie alle Nachweise, die Sie von |lhren Arbeit-

gebern erhalten (zum Beispiel Gehaltsnachweise], gut
auf.



In Deutschland freiwilliges Mitglied sein

Mit freiwilligen Beitragen konnen Sie lhre deutsche Rente erhohen, erstmalig
einen Rentenanspruch erwerben oder Liicken schliefien.

Die Broschiire ist
nur auf Deutsch
erhaltlich.

Wenn Sie in Deutschland wohnen und keine Pflichtbei-
trage zahlen miissen, konnen Sie sich unabhéngig von
Ihrer Staatsangehorigkeit freiwillig in der Deutschen
Rentenversicherung versichern. Sie miissen dazu mindes-
tens 16 Jahre alt sein.

Als Deutscher konnen Sie sich dariiber hinaus unabhéan-
gig vom Wohnsitz weltweit immer freiwillig in Deutsch-
land versichern.

Unser Tipp:

Nahere Informationen enthalt unsere Broschiire
.Freiwillig rentenversichert: Ihre Vorteile” .

Unabhéngig von seiner Staatsangehdorigkeit und seinem
Aufenthaltsort kann sich jeder freiwillig in Deutschland
versichern, der vor dem 19. Oktober 1972 mindestens
einen freiwilligen Beitrag gezahlt hat.

Sind Sie Staatsbiirger Montenegros und wohnen Sie in
der Européischen Union, kénnen Sie sich freiwillig
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Die Vorschriften
lassen sich oft auch
auf Staatenlose und
Flichtlinge
anwenden. Bitte
informieren Sie
sich.

Die aktuellen
Beitragswerte
finden Sie im
Internet unter www.
deutsche-renten-
versicherung.de.

versichern, wenn Sie bereits einen Beitrag zur deutschen
Rentenversicherung gezahlt haben. Leben Sie in Monte-
negro, Serbien, Kosovo oder Bosnien-Herzegowina,
konnen Sie ohne weitere Vorbedingungen freiwillige
Beitrdge zahlen. Wohnen Sie in einem anderen auslidn-
dischen Staat (zum Beispiel Mexiko), diirfen Sie sich
nicht freiwillig versichern.

Freiwillige Beitrdge: Ihre Vorteile

Mit freiwilligen Beitrdgen kénnen Sie die Wartezeit fiir
eine deutsche Rente erfiillen. Sie kénnen aber auch Ihren
Versicherungsschutz fiir eine Rente wegen teilweiser
oder voller Erwerbsminderung aufrechterhalten.

Unser Tipp:

Fir diese Renten kann es wichtig sein, die Zeit vom

1. Januar 1984 bis heute lickenlos mit sogenannten
Anwartschaftserhaltungszeiten zu belegen. Scheiden
Sie aus der deutschen gesetzlichen Rentenversicherung
aus, wollen aber weiterhin Anspruch auf eine dieser
Renten haben, sollten Sie sich im Vorfeld von uns lber
Ihre Moglichkeiten beraten lassen.

Die Hohe und Anzahl Threr freiwilligen Beitrage bestim-
men Sie selbst. Es gibt jedoch Mindest- und Héchstbei-
trage. Sie sind nicht an die einmal gewéahlte Beitrags-
hohe gebunden. Fiir die Zukunft kénnen Sie die Hohe
Ihrer Beitrédge jederzeit &ndern oder die Zahlung auch
ganz einstellen.

Sie konnen freiwillige Beitrige fiir das laufende Jahr nur
bis zum 31. Mérz des nachsten Jahres zahlen.

Beitrage zahlen

Bevor Sie freiwillige Beitrdge zahlen diirfen, muss
zunichst Thr Antrag genehmigt werden. Danach ist es
ratsam, die Beitrdge bargeldlos entweder durch Abbu-
chung von Threm Konto oder dem eines Beauftragten bei

11



Bitte lesen Sie
unser Kapitel ,Nur
einen Schritt ent-
fernt: Ihre Renten-
versicherung”.

einem Geldinstitut in Deutschland zu zahlen. Auch eine
Uberweisung aus dem In- und Ausland ist moglich.

Bitte beachten Sie:

Der Versicherungstrager iibernimmt keine Bank-,
Transfer- oder sonstige Uberweisungskosten. Bei
Zahlungen aus dem Ausland sollten Sie den Betrag
in Euro liberweisen, um Kursdifferenzen auszu-
schlieBen.

Ihre Ansprechpartner

Wenn Sie die freiwillige Versicherung beantragen wollen.
wenden Sie sich bitte an den Versicherungstriger, der
TIhr Versicherungskonto fithrt beziehungsweise zuletzt
gefiihrt hat.

Wohnen Sie in Deutschland und haben Sie noch nie
Beitrdge zur gesetzlichen Rentenversicherung in
Deutschland gezahlt, konnen Sie den Antrag bei jedem
Versicherungstrager stellen.

Sind Sie sich nicht sicher, welcher Versicherungstrager
fiir Sie zustdndig ist? Fragen Sie uns. Sie konnen dazu in
Deutschland unser kostenloses Servicetelefon oder
weltweit unsere E-Mail-Anschrift nutzen.

12



Deutsche Beitrage erstatten lassen

Wenn Sie nur fiir einige Zeit in Deutschland gearbeitet und Beitrdage gezahlt
haben und nun in lhre Heimat zuriickkehren, mochten Sie sich vielleicht lhre
deutschen Beitrage erstatten lassen. Ob fiir Sie diese Mdglichkeit besteht,
erfahren Sie in diesem Kapitel. Sie sollten diesen Schritt aber gut iiberdenken.

Durch eine Beitragserstattung wird das Versicherungs-
verhiltnis aufgelost. Das soll dem Grundgedanken nach
aber nur geschehen, wenn Sie sich weit vom Wirkungs-
kreis der Deutschen Rentenversicherung entfernt haben
oder aus Ihren Beitrigen keine Anspriiche ableiten
kénnen.

Sie konnen eine Erstattung beantragen, wenn Sie

— aus der deutschen Versicherungspflicht ausgeschie-
den sind,

— sich in Deutschland nicht freiwillig versichern
konnen und

- wenn seit dem Ausscheiden aus der deutschen
Versicherungspflicht mindestens 24 Monate vergan-
gen sind.

Die Wartefrist von mindestens 24 Kalendermonaten

muss eingehalten werden. Es darf auch nicht inzwischen
erneut Versicherungspflicht eingetreten sein.

13



Die Versicherungspflicht in einem Mitgliedstaat der
Européischen Union oder in einem Land, mit dem
Deutschland ein Sozialversicherungsabkommen ge-
schlossen hat, kann in diesem Zusammenhang der
Versicherungspflicht in Deutschland gleichstehen. Die
Moglichkeit der Beitragserstattung besteht dann nicht.
Bitte lassen Sie sich beraten.

Unser Tipp:

Ob Sie sich in Deutschland freiwillig versichern dirfen,
erfahren Sie im Kapitel ,,In Deutschland freiwilliges
Mitglied sein®. Es spielt dabei keine Rolle, ob Sie sich
tatsachlich freiwillig versichern wollen. Sind Sie be-
rechtigt, kommt eine Beitragserstattung fir Sie nicht
in Betracht.

Haben Sie die Regelaltersgrenze erreicht und fiir weniger
als fiinf Jahre Beitrdge gezahlt, kénnen Sie eine Erstat-
tung beantragen. Hinter dieser Regelung steckt der

Die Regelalters- Gedanke, dass Sie mit weniger als fiinf Beitragsjahren
grenze wird keinen Anspruch auf eine Rente haben. Die Beitrige
schrittweise von 65 . )
auf 67 Jahre werden dann ohne die Wartefrist von 24 Kalendermona-
angehoben. ten erstattet.

Unser Tipp:

Auf die fuinf Jahre werden auch die Versicherungs-
zeiten in Montenegro, Serbien, Kosovo und Bosnien-
Herzegowina angerechnet. Dariiber hinaus werden
Versicherungszeiten in Kroatien bis 30. November
1998, in Slowenien bis 31. August 1999 und in Maze-
donien bis 31. Dezember 2004 bericksichtigt. Auch
Zeiten, fur die Sie nicht selbst die Beitrage gezahlt

7oi haben (zum Beispiel Zeiten der Kindererziehung),

eiten aus anderen ) T .
Landern mit einem zahlen mit. So haben Sie vielleicht doch Anspruch
Abkommen zihlen. auf eine deutsche Rente.

Es kdnnen auch

14



Hinterbliebene konnen eine Erstattung der Beitrdge des
Verstorbenen beantragen, wenn dieser nicht bereits fiir
fiinf Jahre Beitrage gezahlt hat. Auch hier werden Ver-
sicherungszeiten aus Montenegro, Serbien, Kosovo und
Bosnien-Herzegowina und eingeschrankt auch Versiche-
rungszeiten aus Kroatien, Slowenien und Mazedonien
bertiicksichtigt.

Die deutschen Beitrdge konnen nicht zuriickgezahlt
werden, wenn Sie bereits eine auslandische Rente
erhalten und diese Rente nur gezahlt werden kann, weil
deutsche und ausldndische Beitrdge zusammengerechnet
wurden.

Bitte beachten Sie:

Die Beitrage konnen auch dann nicht erstattet
werden, wenn Sie aus lhnen bereits eine Sach-
oder Geldleistung erhalten haben. Das kann zum
Beispiel eine Leistung zur medizinischen Rehabili-
tation gewesen sein. Beitrdge, die Sie erst nach der
Leistung gezahlt haben, konnen erstattet werden.

Lassen Sie sich Ihre Beitrdge erstatten, wird damit Ihr
Versicherungsverhéltnis zur deutschen Rentenversiche-
rung vollstdndig aufgelost. Sie konnen aus allen bis zu
diesem Zeitpunkt zuriickgelegten Zeiten keine Anspriiche
mehr geltend machen.

Unser Tipp:
Bitte lassen Sie sich umfassend beraten, bevor Sie eine

Beitragserstattung beantragen. Eine spatere Rente
kann fur Sie die giinstigere Alternative sein.

Die Beitrdge werden Ihnen nur auf Antrag erstattet. Sie
konnen Thren Antrag formlos bei jedem deutschen Versi-

15



Die Adressen der
deutschen Versiche-
rungstrager finden
Sie im Kapitel ,Nur
einen Schritt ent-
fernt: lhre Renten-
versicherung”.

cherungstriager oder auch bei einer deutschen Botschaft
oder einem deutschen Konsulat vor Ort stellen. Da Sie den
Antrag auch in Ihrer Muttersprache stellen diirfen, miissen
Sie weder eine Vermittlungsperson noch einen Bevoll-
machtigten oder einen Dolmetscher beauftragen.

Bitte beachten Sie:

Die Beitrdage werden regelmaBig nicht in voller
Hohe erstattet! Arbeitnehmer erhalten zum
Beispiel nur ihren Anteil an den Pflichtbeitragen.
Freiwillige Beitrage werden nur zur Halfte erstat-
tet und Beitrage, die Sie nicht mitgetragen haben,
konnen lhnen gar nicht erstattet werden. Dazu
zdhlen zum Beispiel Beitrage wegen Kindererzie-
hung. Die Beitrdge werden auch nicht verzinst.

Deutsche Staatsbiirger

Als Deutscher kénnen Sie sich Thre deutschen Beitrige
grundsétzlich erst erstatten lassen, wenn Sie die Regelal-
tersgrenze erreicht und weniger als 60 Beitridge gezahlt
haben.

16



Rehabilitation

Wenn lhre Erwerbsfahigkeit erheblich gefahrdet oder bereits gemindert
ist, konnen Sie von der Deutschen Rentenversicherung unter bestimmten
Voraussetzungen eine Rehabilitationsleistung erhalten. Damit soll verhin-
dert werden, dass Sie aus gesundheitlichen Griinden vorzeitig in Rente

gehen miissen.

Einen Uberblick
lber das gesamte
Leistungsspektrum
enthalt unsere
Broschiire ., Mit
Rehabilitation
wieder fit fir den
Job™.

Die Rehabilitationsleistungen umfassen die medizi-
nischen Leistungen zur Rehabilitation (zum Beispiel als
stationdrer Aufenthalt in einer Rehabilitationsklinik) und
die Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (Hilfen zur
Erlangung und Erhaltung eines Arbeitsplatzes, beispiels-
weise eine Umschulung).

Wenn Sie in Deutschland wohnen, konnen Sie auch als
montenegrinischer Staatsangehoriger Rehabilitationsleis-
tungen aus der deutschen Rentenversicherung erhalten.
Sie miissen aber die hierfiir erforderlichen persénlichen
und versicherungsrechtlichen Voraussetzungen erfiillen.
Das kann beispielsweise eine bestimmte Anzahl an
Versicherungszeiten sein.

17



Bitte beachten Sie:

Bei der Priifung der versicherungsrechtlichen
Voraussetzungen fiir eine Rehabilitationsleistung
werden neben den deutschen Versicherungszeiten
auch lhre Versicherungszeiten in Montenegro,
Serbien, Kosovo und Bosnien-Herzegowina sowie
lhre Versicherungszeiten in Kroatien bis 30. Novem-
ber 1998, in Slowenien bis 31. August 1999 und in
Mazedonien bis 31. Dezember 2004 beriicksichtigt.

Wohnen Sie in Montenegro, konnen Sie Rehabilitations-
leistungen in Deutschland nur dann erhalten, wenn Sie
in dem Monat, in dem Sie den Antrag gestellt haben,
deutsche Pflichtbeitrige gezahlt haben. Das ist nur dann
nicht erforderlich, wenn Sie im Anschluss an eine ver-
sicherte Beschaftigung oder selbstindige Tatigkeit arbeits-
unfahig waren.

18

Bitte beachten Sie:

Rehabilitationsleistungen kdnnen nur in Kliniken
oder Berufsforderungswerken in Deutschland
erbracht werden.



Wie wirkt sich das Abkommen auf
lhre Rente aus?

Um eine Rente zu erhalten, miissen Sie bestimmte Voraussetzungen erfiillt
haben. Das konnen beispielsweise ein bestimmtes Lebensalter und eine
vorgeschriebene Mindestversicherungszeit sein.

Die Vorschriften hierzu sind in Deutschland und Monte-
negro unterschiedlich und werden durch das Abkommen
auch nicht vereinheitlicht. Beispielsweise gibt es in
beiden Landern verschiedene Altersgrenzen und Min-
destversicherungszeiten, um eine Rente in Anspruch
nehmen zu konnen.

Das Abkommen sorgt jedoch dafiir, dass Thnen die
Beitrage, die Sie im Laufe [hres Lebens in Deutschland
oder Montenegro gezahlt haben, nicht verloren gehen.
Ihre einmal erworbenen Rechte werden geschiitzt.

Grundsitzlich gilt: Beitridge, die Sie in den Abkommens-
staaten gezahlt haben, verbleiben beim dortigen Ver-
sicherungstrager. Jedes Vertragsland, in dem Sie ver-
sichert waren, zahlt Thnen eine Rente, wenn Sie die
dortigen Voraussetzungen erfiillt haben.

19



Welche deutschen
Versicherungszeiten
fur die jeweilige
Wartezeit angerech-
net werden, kdnnen
Sie in unserer
Broschire ,Rente:
Jeder Monat z&hlt"
nachlesen.

Bitte beachten Sie:

Wenn Sie in einem Staat weniger als ein Jahr an
Versicherungszeiten zuriickgelegt haben, gibt es
Ausnahmen. Naheres hierzu erfahren Sie auf der
Seite 21.

Bei der Priifung, ob ein Rentenanspruch besteht, wer-
den - falls erforderlich — Ihre Versicherungszeiten in
beiden Staaten zusammengerechnet, sofern sie nicht im
gleichen Zeitraum liegen. Wenn Sie also die Anspruchs-
voraussetzungen fiir eine deutsche Rente allein mit Thren
deutschen Versicherungszeiten nicht erfiillen, werden
auch Thre entsprechenden Versicherungszeiten in Monte-
negro mit beriicksichtigt. Damit konnen Sie gegebenen-
falls auch dann eine Rente erhalten, wenn Sie nur wenige
Jahre in Deutschland gearbeitet haben. Ebenso bertiick-
sichtigt der Versicherungstrager in Montenegro Ihre
deutschen Versicherungszeiten fiir Ihren Anspruch auf
eine montenegrinische Rente.

Mindestversicherungszeit

Voraussetzung fiir jede deutsche Rente ist, dass Sie eine
bestimmte Mindestversicherungszeit, auch Wartezeit
genannt, zuriickgelegt haben. Diese betragt je nach
Rentenart 5, 15, 35 oder 45 Jahre.

Bitte beachten Sie:

Neben Ihren montenegrinischen Versicherungs-
zeiten konnen auch lhre serbischen, kosovarischen
und bosnisch-herzegowinischen Versicherungs-
zeiten sowie lhre Versicherungszeiten in Kroatien
bis 30. November 1998, in Slowenien bis 31. August
1999 und in Mazedonien bis 31. Dezember 2004
beriicksichtigt werden.

20



Zu den Renten aus
der deutschen
Rentenversicherung
lesen Sie bitte ab
Seite 22.

Naheres zur
Rentenberechnung
erfahren Sie in
unserer Broschiire
.Rente: So wird sie
berechnet”.

Besondere versicherungsrechtliche Voraussetzungen

Bei einigen deutschen Renten miissen Sie dariiber hinaus
besondere versicherungsrechtliche Voraussetzungen
erflillen. Hier miissen Sie in bestimmten Zeitrdumen
(beispielsweise innerhalb von fiinf oder zehn Jahren)
geniigend Pflichtbeitrédge fiir eine versicherte Beschéfti-
gung oder selbstindige Tatigkeit gezahlt haben. Das trifft
unter anderem auf die Erwerbsminderungsrenten und
Altersrenten wegen Arbeitslosigkeit/Altersteilzeitarbeit
Zu.

Die geforderten Pflichtbeitrdge konnen Sie auch mit
entsprechenden Pflichtbeitragen in Montenegro, Serbien,
Kosovo und Bosnien-Herzegowina erfiillen, sofern Sie sie
aufgrund einer Beschéftigung oder selbstindigen Tatig-
keit gezahlt haben.

Auswirkungen auf die Rentenberechnung

Wenn Sie die Voraussetzungen fiir eine Rente aus der
deutschen Rentenversicherung erfiillen, wird Thre deut-
sche Rente allein aus Thren deutschen Versicherungs-
zeiten berechnet. Ihre montenegrinischen Versicherungs-
zeiten werden bei der Berechnung der Rentenhohe nicht
beriicksichtigt. Ebenso berechnet der Rentenversiche-
rungstriager in Montenegro Thre Rente nur aus den nach
montenegrinischem Recht anrechenbaren Versiche-
rungszeiten.

Erfiillen Sie die Voraussetzungen sowohl fiir eine Rente
aus Deutschland als auch fiir eine Rente aus Montenegro,
erhalten Sie daher von jedem Staat eine Rente.

Nur wenn entweder in Deutschland oder in Montenegro
weniger als zwolf Monate an Versicherungszeiten vorhan-
den sind, wird zur Vermeidung von Kleinstrenten diese
Zeit vom anderen Staat in seiner Rente mit beriicksichtigt.
Sie miissen aber trotzdem die Voraussetzungen fiir eine
Rente nach den jeweiligen nationalen Vorschriften grund-
sétzlich erfiillen.

21



Renten aus der deutschen Rentenversicherung

Die Deutsche Rentenversicherung zahlt Renten wegen Erwerbsminderung,
Altersrenten und Renten wegen Todes. In diesem Kapitel erfahren Sie, wann
Sie eine dieser Renten beanspruchen kénnen.

Zur Anhebung der
Regelaltersgrenze
auf 67 lesen Sie
bitte auch ab
Seite 25.

Wir mochten Thnen in dieser Broschiire nur einen kurzen
Uberblick iiber die verschiedenen Rentenarten und die
wichtigsten Anspruchsvoraussetzungen geben. Wir
kénnen daher nicht alle Leistungsarten ausfiihrlich
beschreiben und nicht alle Voraussetzungen nennen. Es
gibt auch eine Reihe von Vertrauensschutz- und Sonder-
regelungen, auf die wir hier nicht ndher eingehen
kénnen. Wiinschen Sie genauere Informationen, lesen
Sie bitte in unseren Broschiiren nach, auf die wir in
diesem Kapitel bei jeder Rentenart hinweisen.

Wenn Sie wissen mdchten, fiir welche deutschen Renten
Sie bereits die Voraussetzungen erfiillen, beantragen Sie
einfach bei Threm Versicherungstriger eine Rentenaus-
kunft. Darin finden Sie alle Informationen.

Rentenabschlag

In Deutschland miissen Sie bei einer Altersrente vor dem
Erreichen der Regelaltersgrenze (bis Ende 2011 lag sie
beim 65. Geburtstag, seit dem 1. Januar 2012 wird sie
schrittweise auf den 67. Geburtstag angehoben) oder
eines fiir Sie mafBgeblichen niedrigeren Rentenalters mit
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Der Rentenabschlag
bleibt auch bei einer
spateren Hinterblie-
benenrente.

Lesen Sie hierzu
bitte unsere Bro-
schiire ,,Rente mit
67: Wie Sie lhre Zu-
kunft planen kon-
nen”.

einem dauerhaften Rentenabschlag rechnen. Fiir jeden
Monat, den Sie IThre Rente vorzeitig, also vor dem fiir Sie
mafigeblichen Lebensalter in Anspruch nehmen, wird
Thre Rente um 0,3 Prozent gekiirzt.

Einen dauerhaften Rentenabschlag miissen Sie auch bei
Renten wegen Erwerbsminderung und Renten wegen
Todes hinnehmen, die vor dem 63. Geburtstag des
Versicherten beginnen.

Beispiel:

Maria F. wurde am 27. Juli 2014 63 Jahre alt. |hre
Altersrente fur langjahrig Versicherte sollte zum

1. August 2014, also zwei Jahre und vier Monate friher
als zur normalen Altersgrenze von 65 Jahren, begin-
nen. Der Rentenabschlag fir diese Rente betragt

8,4 Prozent (28 Monate x 0,3 Prozent).

Bevor Sie sich fiir eine bestimmte Altersrente entschei-
den, sollten Sie bedenken, dass es spater nicht mehr
moglich ist, in eine andere Altersrente (mit geringeren
Abschldgen) zu wechseln. Lassen Sie sich deshalb vorab
von Threm Rentenversicherungstriager beraten. Das ist
auch wichtig, weil es manchmal Ausnahmen - sogenann-
te Vertrauensschutzregelungen — gibt, so dass Sie keine
oder nur geringere Abschlige hinnehmen miissen.

Bitte beachten Sie:

Die schrittweise Anhebung der Regelaltersgrenze
auf den 67. Geburtstag seit 2012 wirkt sich auch bei
einigen vorzeitigen Altersrenten (Altersrenten vor
dem 65. Geburtstag) sowie den Renten wegen Er-
werbsminderung und wegen Todes auf die Mdglich-
keit aus, eine abschlagsfreie Rente in Anspruch zu
nehmen.
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Rente und Einkommen

Bei den Renten wegen Erwerbsminderung und allen
Altersrenten vor Erreichen der Regelaltersgrenze kann
sich ein Hinzuverdienst negativ auf die Rentenh6he aus-
wirken. Hier gibt es bestimmte Hinzuverdienstgrenzen,
die Sie einhalten miissen. Uberschreiten Sie mit Threm
Einkommen die jeweiligen Grenzen, wird [hnen die Ren-
te nur noch als Teilrente oder gar nicht mehr gezahlt.

Bitte beachten Sie:

Bei Renten wegen Erwerbsminderung werden als
Einkommen auch bestimmte Sozialleistungen
beriicksichtigt.

Auf die Witwen-/Witwerrenten wird Einkommen nach
den ersten drei Monaten nach dem Tod des Versicherten
angerechnet, wenn bestimmte Freibetrdge iiberschritten
werden.

Bei Waisenrenten wird eigenes Einkommen erst ange-
rechnet, wenn die Waise iiber 18 Jahre alt ist.

" Unser Tipp:

Wie sich ein Hinzuverdienst auf Ihre Rente auswirkt,
konnen Sie in unseren nach Rentenarten getrennten
Broschiiren ,So viel konnen Sie hinzuverdienen”
nachlesen.

|

Einkiinfte, die Sie in Montenegro oder in einem anderen
Land erzielen, werden ebenfalls als Hinzuverdienst und
fiir die Einkommensanrechnung bei der deutschen Rente
berticksichtigt.
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Die Rente wird
langstens bis zur
Regelaltersgrenze
gezahlt. Ausfiihr-
liche Informationen
finden Sie in der
Broschiire ,Er-
werbsminderungs-
rente: Das Netz fir
alle Falle™.

Renten wegen Erwerbsminderung

Wenn Sie wegen einer Krankheit oder Behinderung nicht
mehr (voll) arbeiten kdnnen, kommt fiir Sie eine Rente
wegen Erwerbsminderung in Betracht. Ob diese als
Rente wegen voller Erwerbsminderung oder als Rente
wegen teilweiser Erwerbsminderung gezahlt wird, hangt
davon ab, ob Sie zwischen drei und sechs Stunden
(teilweise Erwerbsminderung) oder weniger als drei
Stunden taglich arbeiten kénnen (volle Erwerbsminde-
rung). Eine Rente wegen voller Erwerbsminderung
bekommen Sie auch dann, wenn Sie zwar teilweise
erwerbsgemindert sind, Sie aber mit der noch vorhan-
denen Arbeitskraft keinen (Teilzeit-)Arbeitsplatz finden
konnen.

Ihr Rentenversicherungstriger priift anhand arztlicher
Unterlagen, ob Sie teilweise oder voll erwerbsgemindert
sind. Die Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung ist
halb so hoch wie die Rente wegen voller Erwerbsminde-
rung.

Um eine Erwerbsminderungsrente erhalten zu konnen,
miissen Sie die allgemeine Wartezeit von flinf Jahren
erflillen. Auferdem miissen Sie in den letzten fiinf
Jahren vor Eintritt der Erwerbsminderung drei Jahre
lang Pflichtbeitrige gezahlt haben oder Sie miissen vor
dem 1. Januar 1984 die allgemeine Wartezeit von fiinf
Jahren mit Pflichtbeitragszeiten erfiillt und jeden Monat
seitdem mit Anwartschaftserhaltungszeiten belegt haben.

Die Rente wegen Erwerbsminderung erhalten Sie grund-
satzlich befristet und zwar hochstens fiir drei Jahre.

Sie kann verldngert werden, wenn die gesundheitlichen
Einschrdankungen weiter vorliegen.

Altersrenten

Die Regelaltersgrenze lag in Deutschland bis zum Jahr
2011 bei 65 Jahren. Vor dem Hintergrund der weiter
steigenden Lebenserwartung und sinkender Geburten-
zahlen ist die schrittweise Anhebung der Altersgrenze
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unter anderem fiir die Regelaltersrente auf 67 Jahre
beschlossen worden, um die Stabilitdt der gesetzlichen
Rentenversicherung zu erhalten.

Beginnend mit dem Geburtsjahrgang 1947 erfolgt die
Anhebung ab 2012 zunéchst in Einmonats-, von 2024 an
in Zweimonatsschritten, so dass dann fiir Versicherte ab
dem Jahrgang 1964 die Regelaltersgrenze von 67 Jahren
gilt.

Anhebung der Altersgrenze auf 67

Versicherte Angehebung auf das Alter
Geburtsjahr um Monate Jahr Monate
1947 1 65 1
1948 2 65 2
1949 3 65 3
1950 4 65 4
1951 5 65 5
1952 6 65 6
1953 7 65 7
1954 8 65 8
1955 9 65 9
1956 10 65 10
1957 1" 65 1
1958 12 66 0
1959 14 66 2
1960 16 66 4
1961 18 66 6
1962 20 66 8
1963 22 66 10
1964 24 67 0

Auch bei den vorzeitigen Altersrenten kommt es durch
die ,Rente mit 67 zur Anhebung des Renteneintrittsal-
ters. Wenn Sie erfahren méchten, ob und inwieweit Sie
von dieser Rechtsdnderung betroffen sind, lesen Sie
unsere Broschiire ,,Rente mit 67 — was dndert sich fiir
mich?“
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Wie die Altersgren-
ze flr Geburtsjahr-
gange ab 1947
erhoht wird, lesen
Sie bitte auf Seite
26.

Unser Tipp:

Ausfiihrliche Informationen zu allen Altersrenten
enthélt die Broschiire ,Die richtige Altersrente fir Sie”.

Regelaltersrente

Diese Altersrente konnen Sie nach Erreichen der Regel-
altersgrenze in Anspruch nehmen, wenn Sie die allge-
meine Wartezeit von fiinf Jahren erfiillen. Wurden Sie
vor 1947 geboren, ist Ihre Regelaltersgrenze der 65.
Geburtstag. Sind Sie jiinger, wird diese Altersgrenze
stufenweise ab 2012 auf den 67. Geburtstag angehoben.

Als Bezieher einer Regelaltersrente konnen Sie unbe-
schrinkt hinzuverdienen und miissen auch keine Ab-
schldge befiirchten.

Altersrente fiir langjahrig Versicherte

Diese Altersrente konnen Sie — unter Umstdnden mit
Abschlidgen - bereits nach Vollendung des 63. Lebensjah-
res in Anspruch nehmen, wenn Sie die Mindestversiche-
rungszeit von 35 Jahren zuriickgelegt haben.

Sind Sie nach 1947, aber vor 1955 geboren, konnen Sie
diese Rente — aber nur mit Abschlag — aufgrund von
Vertrauensschutzregelungen sogar schon vor dem

63. Geburtstag (frithestens mit 62) erhalten. Das gilt
aber nur dann, wenn Sie vor dem 1. Januar 2007
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Ab 2012 gibt es
zusatzlich die Rente
fir besonders lang-
jahrig Versicherte.

Naheres zu dieser
Altersrente erfahren
Sie in unserer
Broschire ,Reha
und Rente fir
schwerbehinderte
Menschen™.

Altersteilzeitarbeit im Sinne des Altersteilzeitgesetzes
vereinbart haben. Zahlen wir Ihnen die Rente vor dem
65. Geburtstag, miissen Sie Rentenabschlage in Hohe
von 0,3 Prozent pro Monat in Kauf nehmen.

Altersrente fiir besonders langjahrig Versicherte

Sie haben einen Anspruch auf diese Rente, wenn Sie

65 Jahre alt sind und die Wartezeit von 45 Jahren erfiil-
len. In einer Ubergangszeit konnen Sie diese Rente auch
schon frither beziehen. Seit dem 1. Juli 2014 kénnen Sie
diese Rente bereits ab Ihrem 63. Geburtstag erhalten.
Sind Sie in der Zeit von 1953 bis 1963 geboren, steigt die
Altersgrenze fiir diese abschlagsfreie Rente schrittweise
an. Fiir alle 1964 oder spater Geborenen liegt die Alters-
grenze dann wieder bei 65 Jahren. Auf die Wartezeit von
45 Jahren werden nur bestimmte Versicherungszeiten
angerechnet.

Die Altersrente fiir besonders langjahrig Versicherte wird
ohne Rentenabschlag gezahlt. Bis zum Erreichen der
Regelaltersgrenze miissen Sie aber die Hinzuverdienst-
grenzen einhalten.

Altersrente fiir schwerbehinderte Menschen

Als schwerbehinderter Mensch kénnen Sie — gegebenen-
falls mit Abschldgen - eine Rente frithestens mit 60
Jahren erhalten, wenn Sie die Wartezeit von 35 Jahren
erfiillen. Wurden Sie vor 1952 geboren, liegt die Alters-
grenze fiir diese Rente bei 63 Jahren. Sie kdnnen aber
vorzeitig mit einem Abschlag von 10,8 Prozent (36 Mo-
nate x 0,3 Prozent) ab 60 in Rente gehen. Wurden Sie ab
1952 geboren, wird die Altersgrenze fiir die vorzeitige
Inanspruchnahme dieser Rente stufenweise auf den

62. Geburtstag angehoben.

Sie miissen bei Beginn der Rente als schwerbehinderter
Mensch im Sinne des deutschen Rechts mit einer Behin-
derung von mindestens 50 Prozent anerkannt sein.
Dartiiber entscheidet das Versorgungsamt. Wenn Sie vor
1951 geboren wurden, kénnen Sie diese Rente auch
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Ausfihrliche
Informationen zu
den Rentenanspri-
chen fiir weibliche
Versicherte enthalt
unsere Broschire
.Was wir fur
Familien tun”.

Ausfihrliche
Informationen zu
dieser Altersrente
finden Sie in
unserer Broschiire
JArbeitslos - was
Sie beachten
sollten”.

beanspruchen, wenn Sie bei Beginn der Rente berufs-
oder erwerbsunfihig nach dem am 31. Dezember 2000
geltenden Recht sind.

Altersrente fiir Frauen

Diese Rente kann von Frauen, die vor 1952 geboren
wurden, ab Vollendung des 60. Lebensjahres in An-
spruch genommen werden, wenn sie die Wartezeit von
15 Jahren erfiillen. AuSerdem miissen sie nach Vollen-
dung des 40. Lebensjahres mehr als zehn Jahre Pflicht-
beitrédge fiir eine versicherte Beschiftigung oder selb-
stindige Tatigkeit zur gesetzlichen Rentenversicherung
gezahlt haben.

Méochten Sie diese Altersrente vor dem 65. Lebensjahr
bekommen, miissen Sie einen Abschlag von 0,3 Prozent
fiir jeden Monat des vorzeitigen Rentenbezugs in Kauf
nehmen. Erhalten Sie diese Rente beispielsweise ab 63,
betragt der Rentenabschlag 7,2 Prozent.

Altersrente wegen Arbeitslosigkeit oder nach

Altersteilzeitarbeit

Diese Rente konnen Sie erhalten, wenn Sie

- vor 1952 geboren sind,

— mindestens 60 Jahre alt sind (das Mindestalter steigt

von 2006 bis 2012 in Monatsschritten von 60 auf

63 Jahre),

die Wartezeit von 15 Jahren erfiillen,

sowohl bei Beginn der Rente als auch nach Vollen-

dung eines Lebensalters von 58 Jahren und sechs

Monaten insgesamt mindestens 52 Wochen arbeits-

los gewesen sind oder mindestens 24 Monate

Altersteilzeitarbeit ausgetibt haben und

— in den letzten zehn Jahren vor Rentenbeginn mindes-
tens acht Jahre Pflichtbeitrdge fiir eine versicherte
Beschiftigung oder Tatigkeit gezahlt haben.

v b

Wird die Altersrente vor dem 65. Geburtstag gezahlt,
miissen Sie Rentenabschlage in Héhe von 0,3 Prozent
pro Monat in Kauf nehmen.
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Bergleute - besondere Leistungen der Knappschaft
Fiir knappschaftlich Beschiftigte gibt es wegen der
besonderen Belastungen und Risiken, denen sie ausge-
setzt sind, im deutschen Recht besondere Regelungen.

Neben den bereits aufgefithrten Rentenarten gibt es
daher besondere knappschaftliche Leistungen.

Unser Tipp:

Wenn Sie erfahren méchten, welche besonderen Leistungen
Sie aus der knappschaftlichen Rentenversicherung bekom-
men konnen, lesen Sie bitte unsere Broschiire ,,Bergleute
und ihre Rente: So sind Sie gesichert” oder wenden Sie sich
an die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-
See. Die Anschrift finden Sie auf der Seite 52.

Renten an Witwen und Witwer

Nach dem Tod Ihres Ehepartners konnen Sie eine
Witwen- oder Witwerrente erhalten, wenn der Verstor-
bene bis zum Tod eine Rente bezog oder die Wartezeit
von fiinf Jahren erfiillt hat beziehungsweise sie vorzeitig
erfiillt ist (beispielsweise durch einen Arbeitsunfall).

Dariiber hinaus miissen Sie zum Zeitpunkt des Todes
mindestens ein Jahr verheiratet gewesen sein. Sie diirfen
als Witwe oder Witwer nicht wieder geheiratet haben.

Die Mindestdauer der Ehe von einem Jahr gilt nicht,
wenn Sie vor dem 1. Januar 2002 geheiratet haben oder
wenn nachgewiesen wird, dass die Ehe nicht aus Versor-
gungsgriinden geschlossen wurde.
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Lesen Sie hierzu
auch unsere
Broschire ,Rente
mit 67 - was andert
sich fir mich?".

Bitte beachten Sie:

Gleichgeschlechtliche Partner, die in Deutschland
eine eingetragene Lebenspartnerschaft eingegan-
gen sind, stehen in allen Punkten den Partnern
einer giiltigen Ehe gleich.

Je nach Thren personlichen Voraussetzungen bekommen
Sie eine kleine oder grof3e Witwen- oder Witwerrente.

Eine grofe Witwen- oder Witwerrente konnen Sie

beanspruchen, wenn Sie

- Dbereits 45 Jahre alt oder

- erwerbsgemindert sind oder

- ein eigenes Kind oder ein Kind des Verstorbenen, das
das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, erzie-
hen oder

— in héuslicher Gemeinschalft fiir ein eigenes Kind oder
ein Kind des Verstorbenen sorgen, das wegen korper-
licher, geistiger oder seelischer Behinderung auf3er-
stande ist, sich selbst zu unterhalten.

Bitte beachten Sie:

Die Altersgrenze von 45 Jahren wird fiir Todesfalle
seit dem 1. Januar 2012 schrittweise auf den

47. Geburtstag angehoben.

Die grofBe Witwen- oder Witwerrente wird dauerhaft
gezahlt. Sie betrdgt 55 Prozent der Versichertenrente.
Wer vor 2002 geheiratet hat und vor 1962 geboren ist,
erhélt 60 Prozent.

Erfiillen Sie diese Vorraussetzungen nicht, erhalten Sie
eine kleine Witwen- oder Witwerrente. Diese wird fiir

langstens 24 Kalendermonate nach dem Tod des Versi-
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Ausfihrliche
Informationen zu
allen Hinterbliebe-
nenrenten enthalt
die Broschiire
.Hinterbliebenen-
rente: Hilfe in
schweren Zeiten”.

cherten gezahlt. Sie betragt grundséatzlich 25 Prozent der
Versichertenrente.

Wenn Sie vor dem 1. Januar 2002 geheiratet haben und
einer der Ehepartner vor dem 2. Januar 1962 geboren
ist, wird auch die kleine Witwen- oder Witwerrente
unbegrenzt gezahlt.

Keinen Anspruch auf Witwen- oder Witwerrente haben
Sie, wenn ein Rentensplitting durchgefiihrt wurde.

Heiraten Sie als Witwe oder Witwer erneut, féllt [hr

Anspruch auf Hinterbliebenenrente weg. Sie kénnen
aber auf Antrag eine Abfindung Ihrer Rente erhalten.
Diese betrdgt grundsitzlich das 24-fache des Durch-
schnittsbetrages der Rente der letzten zwolf Monate.

Beispiel:

Rentner Aleksandar J. ist im Mai 2008 gestorben. Seine
Witwe Yasmin J. erhalt seit Juni 2008 eine grofle
Witwenrente. Sie heiratet im Juni 2014 erneut, damit
endet ihre Witwenrente am 30. Juni 2014. In den
mafigeblichen zwolf Monaten vor dem Wegfall der
Rente (Juli 2013 bis Juni 2014) erhielt Yasmin J.
durchschnittlich 430 Euro Witwenrente (vor Abzug von
Eigenanteilen zur Kranken- und Pflegeversicherung).
Die Abfindung betragt das 24-Fache dieses Durch-
schnittsbetrages, also 10 320 Euro.

Waisenrenten

Nach dem Tod der Mutter oder des Vaters kann ein Kind

eine Halbwaisenrente erhalten, wenn die oder der

Verstorbene

- bis zum Tod eine Rente bezog oder

- die Wartezeit von fiinf Jahren erfiillt hat oder

— diese zum Beispiel durch einen Arbeitsunfall
vorzeitig erfiillt ist.
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Einzelheiten zu
diesen Renten ent-
héalt die Broschiire
.Hinterbliebenen-
rente: Hilfe in
schweren Zeiten”.

Stirbt auch der zweite Elternteil, wird eine Vollwaisen-
rente gezahlt.

Als Kinder eines Versicherten gelten neben den leib-
lichen und adoptierten Kindern unter bestimmten Vor-
aussetzungen auch Stiefkinder, Pflegekinder, Enkel und
Geschwister.

Anspruch auf Waisenrente haben Sie bis zur Vollendung
des 18. Lebensjahres.

Dariiber hinaus kann die Rente langstens bis zum voll-
endeten 27. Lebensjahr — mit der Mdoglichkeit der Verlan-
gerung um Wehr- oder Zivildienstzeiten — gezahlt werden,
wenn sich die Waise beispielsweise in Schul- oder Berufs-
ausbildung befindet oder wegen Behinderung nicht fiir
sich selbst sorgen kann.

Weitere Renten wegen Todes

Wurden Sie nach dem 30. Juni 1977 geschieden und ist
Ihr fritherer Ehepartner gestorben, kénnen Sie einen
Anspruch auf eine Erziehungsrente haben. Diese wird
Ihnen aus Ihren eigenen Versicherungszeiten gezahlt,
solange Sie ein Kind erziehen. Das gleiche gilt fiir ein-
getragene Lebenspartnerschaften.

Eine Witwen- oder Witwerrente nach dem vorletzten
Ehepartner zahlen wir, wenn Sie nach dem Tod Ihres
fritheren Ehepartners wieder geheiratet beziehungsweise
eine eingetragene Lebenspartnerschaft begriindet haben
und die neue Verbindung nun aufgeldst oder aufgehoben
wurde (beispielsweise durch Tod oder Scheidung).

Ist Thre Ehe vor dem 1. Juli 1977 geschieden worden,

kann unter bestimmten Voraussetzungen eine Geschiede-
nen-Witwen- oder Witwerrente gezahlt werden.
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Renten aus der montenegrinischen
Rentenversicherung

Auch die Rentenversicherung in Montenegro zahlt Renten wegen Alters, wegen
Invaliditdt und Renten an Hinterbliebene.

Die Adresse des
montenegrinischen
Rentenversiche-
rungstragers finden
Sie auf Seite 49.

Uber Ihre Anspriiche aus der montenegrinischen Renten-
versicherung entscheidet der Versicherungstriager in
Montenegro. Wir méchten Thnen in dieser Broschiire
daher nur einen kurzen und unverbindlichen Uberblick
iiber die méglichen Rentenanspriiche aus der montene-
grinischen Rentenversicherung geben.

Unser Tipp:

Nachdem sich auch das Rentenrecht in Montenegro
standig verandert, kdnnen sich auch Anderungen in

den Rentenarten und den Anspruchsvoraussetzungen
ergeben. Wenn Sie genaue Informationen zum aktuellen
montenegrinischen Rentenrecht benadtigen, empfehlen
wir |lhnen, sich direkt an den montenegrinischen Renten-
versicherungstrager in Podgorica zu wenden. Informa-
tionen zum Rentenrecht sowie den Text des montene-
grinischen Rentengesetzes halt Ihr montenegrinischer
Versicherungstrager auch im Internet unter
www.fondpio.me (in serbischer Sprache] fiir Sie bereit.
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Rentenrechtliche Zeiten und Versicherungszeiten

Um in Montenegro eine Rente zu erhalten, miissen Sie
bestimmte Voraussetzungen erfiillen. Dazu gehoren bei-
spielsweise ein bestimmtes Alter oder eine bestimmte
Mindestversicherungszeit. Die Mindestversicherungszeit
und die Art der zu beriicksichtigenden Zeiten variieren
je nach Rentenart.

Das montenegrinische Recht unterscheidet zwischen
rentenrechtlichen Zeiten und Versicherungszeiten.
Rentenrechtliche Zeiten umfassen die Versicherungs-
zeiten und die sogenannten Sonderzeiten.

Versicherungszeiten sind Zeiten, in denen Sie beschéftigt
waren und Beitrdge zur montenegrinischen Rentenver-
sicherung gezahlt haben.

Bitte beachten Sie:
Ihre deutschen Versicherungszeiten werden
ebenso beriicksichtigt.

Sonderzeiten sind Zeiten, in denen Sie nicht rentenver-
sichert waren. Dazu gehoren zum Beispiel Kriegszeiten,
Zeiten revolutiondrer Arbeit, Zeiten des Militdrdienstes
und Zeiten der Rehabilitation, die durch Kriegsereignisse
verursacht wurden.

Unser Tipp:
Naheres erfahren Sie bei lhrem Rentenversicherungs-

trager in Montenegro. Die Anschrift finden Sie auf der
Seite 49.

Altersrente
Der Anspruch auf eine Rente wegen Alters aus der mon-
tenegrinischen Rentenversicherung ist abhéngig von Ihrem
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Alter, IThrem Geschlecht sowie der Anzahl und der Art
der zuriickgelegten Versicherungszeiten.

Ménner konnen eine Altersrente beanspruchen, wenn sie
65 Jahre alt sind. Frauen kénnen eine Altersrente bereits
bei Vollendung des 60. Lebensjahres erhalten. Sie miissen
mindestens 15 Jahre rentenrechtliche Zeiten zuriick-
gelegt haben.

In einer Ubergangszeit bis 31. Dezember 2024 (bei
Méannern) beziehungsweise bis 31. Dezember 2040 (bei
Frauen) wird das Renteneintrittsalter ab dem Jahr 2014
stufenweise angehoben auf die dann giiltige Altersgrenze
von 67 Jahren.

Wenn Sie Versicherungszeiten zuriickgelegt haben, die in
vermehrtem Umfang angerechnet wurden, konnen diese
Altersgrenzen unter Umstdnden gesenkt werden. In wel-
chem Umfang Ihr Rentenalter gesenkt wird, hingt von
dem Grad der vermehrten Anrechnung ab.

Haben Sie als méannlicher Versicherter 40 Jahre Ver-
sicherungszeit zuriickgelegt, dann konnen Sie unabhéan-
gig vom Lebensalter bereits eine Altersrente beanspru-
chen, wenn Sie mindestens 55 Jahre alt sind.

Fiir Frauen, die eine Versicherungszeit von 35 Jahren
und mehr zuriicklegt haben, kann die Rente bereits vor

dem 60. Lebensjahr beginnen. Im Jahr 2011 lag das
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Rentenalter mit 35 Versicherungsjahren bei 54 Jahren.
In den folgenden Jahren bis 2032 werden das Alter und
die notwendige Versicherungszeit stufenweise in Drei-
monatsschritten angehoben. Im Jahr 2033 wird eine
Frau mit 40 Jahren Versicherungszeit mit 60 Jahren in
Rente gehen konnen.

Invalidenrente

Wenn Thr Leistungsvermdgen eingeschrankt ist, konnen
Sie unter bestimmten Voraussetzungen eine Invaliden-
rente beanspruchen. Es wird hierbei zwischen vollen
Invalidenrenten (bei volligem Verlust der Leistungsfahig-
keit) und Teilinvalidenrenten (bei Teilverlust der Leis-
tungsfahigkeit) unterschieden.

Ist die Invaliditdt durch einen Arbeitsunfall oder eine
Berufskrankheit eingetreten, wird die Invalidenrente
unabhédngig von den zuriickgelegten rentenrechtlichen
Zeiten und vom Alter gezahlt.

Wenn die Invaliditdt durch einen Freizeitunfall oder

eine Krankheit eingetreten ist, haben Sie dann einen

Anspruch auf eine Invalidenrente, wenn

- die Invaliditdt vor Threm mafgeblichen Alter fiir
einen Anspruch auf eine Altersrente eingetreten ist
und

— mindestens ein Drittel des sogenannten belegungs-
fahigen Gesamtzeitraums mit rentenrechtlichen
Zeiten belegt ist.

Der belegungsfahige Gesamtzeitraum umfasst volle Jahre

und beginnt

- mit dem 20. Geburtstag oder

- mit dem 23. Geburtstag, wenn Sie eine Fachhoch-
schule besucht haben, oder

- mit dem 26. Geburtstag, wenn Sie eine Hochschule
besucht haben.

Er endet vor dem Tag, an dem die Invaliditidt eingetreten
ist.
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Bitte beachten Sie:

Tritt die Invaliditdt durch Krankheit oder einen
Freizeitunfall vor dem 30. Geburtstag ein, gelten
glinstigere Regelungen.

Hinterbliebenenrente

Beim Tod des Versicherten konnen aus der montene-
grinischen Rentenversicherung Renten an den hinter-
bliebenen Ehepartner, den geschiedenen Ehepartner
oder an die Kinder des Verstorbenen gezahlt werden.

Renten an Witwen und Witwer

Nach dem Tod des Ehepartners kénnen Sie eine Witwen-/

Witwerrente erhalten, wenn Sie am Todestag des Ehe-

partners

> 52 Jahre alt sind (in einer Ubergangszeit von 2011
bis 2017 wird das Alter von bisher 49 beziehungs-
weise 50 auf 52 Jahre angehoben) oder

- invalide sind oder die Invaliditdt innerhalb eines Jah-
res nach dem Tod des Ehepartners eintritt oder

- ein oder mehrere Kinder erziehen, die einen An-
spruch auf Hinterbliebenenrente haben,

und der Verstorbene

- fiinf Jahre Versicherungszeiten oder zehn Jahre
rentenrechtliche Zeiten zuriickgelegt hat oder

- die Voraussetzungen fiir einen Anspruch auf eine

Alters- oder Invalidenrente erfiillt hat oder

bereits eine Alters- oder Invalidenrente bezog oder

der Tod infolge eines Arbeitsunfalls oder einer

Berufskrankheit eingetreten ist.

v

Erhalten Sie als Witwe oder Witwer eine Hinterbliebe-
nenrente, weil Sie ein Kind erziehen oder erwerbs-
unfdhig sind, und werden Sie in dieser Zeit 52 Jahre alt,
bekommen Sie die Rente dann auf Dauer.
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Unser Tipp:

Fur Witwen und Witwer gelten bis 2016 noch glinstigere
Ubergangsregelungen. Bitte fragen Sie lhren montene-
grinischen Rentenversicherungstrager. Die Anschrift
finden Sie auf Seite 49.

Waisenrente

Eine Waisenrente kénnen die Kinder des Verstorbenen

erhalten, wenn der Verstorbene

- mindestens fiinf Jahre Versicherungszeiten oder
zehn Jahre rentenrechtliche Zeiten zuriickgelegt hat
oder

- die Voraussetzungen fiir eine Alters- oder Invaliden-

rente erfiillt hat oder

bereits eine Alters- oder Invalidenrente bezog oder

der Tod durch einen Arbeitsunfall oder eine Berufs-

krankheit eingetreten ist.

%

Eine Hinterbliebenenrente kann die Waise bis zum

15. Geburtstag erhalten. Dartiiber hinaus wird die

Waisenrente

- bis zum 20. Geburtstag, wenn sich die Waise in
Schul- oder Berufsausbildung befindet,

- bis zum 23. Geburtstag, wenn sie eine Fachhoch-
schule besucht, oder

- bis zum 26. Geburtstag, wenn sie ein Studium
absolviert,

gezahlt.

Ein Anspruch auf Waisenrente besteht auch dann, wenn

das Kind - zum Beispiel wegen einer Behinderung —
nicht in der Lage ist, sich selbst zu unterhalten.
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Kranken- und Pflegeversicherung der Rentner

Wenn Sie eine deutsche Rente bekommen und in Deutschland wohnen, sind
Sie bei Vorliegen einer bestimmten Vorversicherungszeit in der deutschen
Krankenversicherung pflichtversichert. Sie sind dann in der Regel auch
versicherungspflichtig in der sozialen Pflegeversicherung.

Sowohl fiir die Krankenversicherung als auch fiir die
Pflegeversicherung miissen Sie Beitrage zahlen. Einen
Teil des Beitrages zur Krankenversicherung iibernimmt
dabei Thr deutscher Rentenversicherungstriager. Ihren
Beitragsanteil zur Krankenversicherung und den Pflege-
versicherungsbeitrag behilt IThr Rentenversicherungs-
trager von Threr deutschen Rente ein und leitet diese
zusammen mit seinem Beitragsanteil zur Krankenversi-
cherung an Thre Krankenkasse weiter.

Wenn Sie in Montenegro wohnen und neben der deut-
schen Rente auch eine montenegrinische Rente erhalten
beziehungsweise dort aufgrund einer versicherten Be-
schiftigung oder Tatigkeit krankenversichert sind, dann
unterliegen Sie vorrangig der Krankenversicherung nach
montenegrinischem Recht. Beitrdge zur deutschen
Krankenversicherung sind dann nicht zu zahlen.

Bekommen Sie jedoch nur eine deutsche Rente, dann
sind Sie auch bei Wohnsitz in Montenegro in der deut-

schen Krankenversicherung versichert, wenn Sie die
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Ausfihrliche
Informationen zur
Kranken- und
Pflegeversicherung
finden Sie in
unserer Broschiire
.Rentner und ihre
Krankenversiche-
rung”.

Vorversicherungszeit erfiillt haben. Sie haben dann
Anspruch auf Sachleistungen der deutschen Krankenver-
sicherung (zum Beispiel auf drztliche Behandlung), die
Sie auch in Montenegro erhalten kénnen.

Wohnen Sie in Montenegro, sind Sie in der deutschen
Pflegeversicherung nicht pflichtversichert.

Bitte beachten Sie:

Ob Sie in der deutschen Kranken- und Pflegever-
sicherung pflichtversichert sind entscheidet - so-
wohl bei Aufenthalt in Deutschland als auch im
Ausland - lhre deutsche Krankenkasse. Fragen Sie
also rechtzeitig bei lhrer deutschen Krankenkasse
nach, wenn Sie lhren Wohnsitz in das Ausland
verlegen wollen.
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Ein wichtiger Schritt zur Rente: der Antrag

Leistungen aus der deutschen und der montenegrinischen Rentenversiche-
rung erhalten Sie grundsatzlich nur, wenn Sie sie beantragen.

Wenn Sie in Deutschland wohnen, beantragen Sie bitte
die deutsche Rente bei der Deutschen Rentenversiche-
rung oder einer der Auskunfts- und Beratungsstellen. Sie
konnen Thren Antrag auch beim Versicherungsamt der
Stadtverwaltung stellen.

Bitte beachten Sie:

Die deutsche Rentenversicherungstrager haben
keinen Einfluss auf die Bearbeitung Ihres Renten-
antrages in Montenegro oder auf die Entscheidung,
die dort getroffen wird. Das gilt umgekehrt auch
fiir den montenegrinischen Rentenversicherungs-
trager. Beide Trager entscheiden eigenstandig iiber
Ihren Rentenanspruch und teilen Ihnen diese Ent-
scheidung schriftlich mit.

Wenn Sie Versicherungszeiten sowohl in Deutschland
als auch in Montenegro zuriickgelegt haben, brauchen
Sie nur einen Antrag zu stellen. Er gilt stets mit dem
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gleichen Datum auch gegeniiber dem anderen Abkom-
mensstaat.

Stellen Sie Thren Antrag in Deutschland, geben Sie daher
bitte darin an, dass Sie auch Versicherungszeiten in
Montenegro zuriickgelegt haben. Der deutsche Renten-
versicherungstrager leitet dann das Rentenverfahren in
Montenegro ein. Das gilt umgekehrt genauso, wenn Sie
in Montenegro wohnen. Der montenegrinische Versiche-
rungstriger leitet dann das Rentenverfahren in Deutsch-
land ein, wenn Sie dort angeben, dass Sie auch deutsche
Versicherungszeiten zuriickgelegt haben.

Wann beginnt die Rente in Deutschland?

Ihre deutsche Rente beginnt in der Regel mit dem Ersten
des Kalendermonats, zu dessen Beginn Sie die Voraus-
setzungen erfiillen.

Beispiel:

Jadranka J. wird am 12. Juni 2014 65 Jahre alt. Die
Altersgrenze fur die Regelaltersrente hat sie mit

65 Jahren und drei Monaten erreicht, also zum

12. September 2014. Von diesem Zeitpunkt an hat sie
alle Voraussetzungen erfiillt. Ihre Rente beginnt am
1. Oktober 2014.

Damit wir Thnen Thre Rente piinktlich zahlen kénnen,
miissen Sie Ihren Antrag rechtzeitig stellen.
Stellen Sie ihn erst drei Kalendermonate nach dem

Leistungsfall, beginnt Thre Rente erst mit dem Antrags-
monat.
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Beispiel:

Jadranka J. stellt ihren Antrag erst im Februar 2014.
Da der Leistungsfall - das Erreichen der Altersgrenze
von 65 Jahren und drei Monaten - bereits Uber drei
Monate zurtlickliegt, beginnt ihre Rente erst am

1. Februar 2014.

Ausnahmen von dieser Regelung gibt es bei Erwerbs-
minderungs- und Hinterbliebenenrenten. Eine zeitlich
befristete Rente wegen Erwerbsminderung wird erst ab
dem 7. Kalendermonat nach Eintritt der Erwerbsminde-
rung gezahlt. Erfolgt die Antragstellung spéter als sieben
Kalendermonate, beginnt die Rente mit dem Antrags-
monat. Eine Hinterbliebenenrente wird auch riickwir-
kend fiir bis zu zwolf Kalendermonate vor dem Monat,
in dem die Rente beantragt wurde, gezahlt.
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Rentenzahlung - auch ins Ausland

Ob und in welcher Hohe Ihre Rente gezahlt werden kann, ist unter anderem
davon abhadngig, in welchem Land Sie sich gewohnlich aufhalten.

Rentenzahlung bei Wohnsitz in Deutschland

Wenn Sie in Deutschland wohnen, erhalten Sie [hre
deutsche Rente auch als montenegrinischer Staatsan-
gehoriger ohne Einschriankungen in voller Hohe. Thre
deutsche Rente wird in der Regel zum Ende des Monats
auf Thr Bankkonto in Deutschland gezahlt.

Ebenso kann Thre montenegrinische Rente in der Regel
in voller Hohe nach Deutschland gezahlt werden. Der
montenegrinische Rentenversicherungstrager iiberweist
dann allerdings die Rente zunédchst an den deutschen
Rentenversicherungstriager, der diese dann an Sie
weiterleitet.

Rentenzahlung bei Wohnsitz auBBerhalb Deutschlands
Wenn Sie deutscher oder montenegrinischer Staatsan-
gehoriger sind, kann Thre deutsche Rente aufgrund des
Abkommens in der Regel in voller Hohe sowohl nach
Montenegro als auch in alle anderen Staaten gezahlt
werden.
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Die Rente kann sich jedoch unter bestimmten Vorausset-
zungen mindern oder sogar ganz wegfallen, wenn Sie
beispielsweise:

- die Anspruchsvoraussetzungen fiir die deutsche
Rente nur mit Versicherungszeiten, die Sie in einem
Drittstaat (das heif3t weder in Deutschland noch in
Montenegro) zuriickgelegt haben, erfiillen,

- weder die deutsche noch die montenegrinische
Staatsangehorigkeit besitzen oder

- eine Rente mit Zeiten nach dem Fremdrentengesetz
oder sogenannten Reichsgebietszeiten erhalten.

Unser Tipp:

Setzen Sie sich stets rechtzeitig mit lhrem zustandigen
Rentenversicherungstrager in Verbindung, bevor Sie
ins Ausland ziehen. Er kann lhnen Auskunft dariiber
geben, ob und gegebenenfalls in welcher Hohe lhre
Rente ins Ausland gezahlt werden kann. Zusatzlich
sollten Sie auch mit Ihrer Krankenkasse Kontakt
aufnehmen, um zu klaren, wie Sie weiter kranken-
versichert sind.

Sofern Thre deutsche Rente nach Montenegro gezahlt
wird, erhalten Sie diese ebenfalls am Ende des Monats
auf Ihr dortiges Bankkonto.

Alle Kosten fiir die Uberweisung nach Montenegro
werden von der Deutschen Rentenversicherung getragen.
Fiir Sie fallen nur die {iblichen Spesen Ihrer Bank an.

Die Deutsche Rentenversicherung ist verpflichtet, bei
Auslandszahlungen in regelméafigen Abstinden zu
priifen, ob die Voraussetzungen fiir die Rentenzahlung
weiterhin vorliegen. Daher fordern wir Sie jedes Jahr
auf, alle notwendigen Daten anzugeben und bestédtigen
zu lassen (sogenannte Lebensbescheinigung).
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Der richtige Ansprechpartner fiir Sie

Im Abkommen ist geregelt, wer im jeweiligen Staat als sogenannte Verbin-
dungsstelle zustandig sind. An sie konnen Sie sich in allen Fragen im
Zusammenhang mit dem Abkommen wenden.

Ihre Ansprechpartner in Deutschland

Wenn Sie Versicherungszeiten in Montenegro zuriickge-
legt haben, in Montenegro wohnen oder sich als monte-
negrinischer Staatsangehdoriger mit deutschen Versiche-
rungszeiten gewohnlich auBBerhalb Deutschlands oder
Montenegros aufhalten, sind folgende Verbindungsstellen
fiir Sie zustdndig:

- Deutsche Rentenversicherung Bayern Siid,

- Deutsche Rentenversicherung Bund und

- Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See.

Haben Sie Thren letzten deutschen Beitrag an einen
Regionaltrdger der Deutschen Rentenversicherung

(ehemalige Landesversicherungsanstalten) gezahlt,
wenden Sie sich bitte an die

Deutsche Rentenversicherung Bayern Siid

Telefon 0871 81-0

Telefax 0871 81-2140

E-Mail  service@drv-bayernsued.de

Internet www.deutsche-rentenversicherung-bayernsued.de
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Wenn Sie Thren letzten deutschen Beitrag an die Deut-
sche Rentenversicherung Bund (ehemalige Bundesver-
sicherungsanstalt flir Angestellte) gezahlt haben, ist Ihr
Ansprechpartner die

Deutsche Rentenversicherung Bund

Telefon 030 865-0

Telefax 030 865-27240

E-Mail = meinefrage@drv-bund.de

Internet www.deutsche-rentenversicherung-bund.de

Haben Sie zu irgendeinem Zeitpunkt einen Beitrag an die
Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See
(ehemalige Bundesknappschaft, Bahnversicherungs-
anstalt und Seekasse) gezahlt, wenden Sie sich bitte an
die

Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See
Telefon 0234 304-0

Telefax 0234 304-53050

E-Mail rentenversicherung@kbs.de

Internet www.kbs.de

Ihr Ansprechpartner in Montenegro

Uber Thre Anspriiche aus der montenegrinischen Renten-
versicherung entscheidet und informiert Sie die zentrale
Dienststelle des montenegrinischen Tragers:

Republi¢ki Fond

Penzijskog I Invalidskog Osiguranja
Bulevar Ivana Crnojevica 64

81000 PODGORICA

MONTENEGRO

Telefon 00382 20 403-808
Telefax 00382 20 664-381
E-Mail  ino.pio@fondpio.me
Internet www.fondpio.me
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Nur einen Schritt entfernt:
Ihre Rentenversicherung

Sie haben noch Fragen? Sie bendtigen Informationen oder wiinschen eine
individuelle Beratung? Wir sind fiir Sie da: kompetent, neutral, kostenlos.

Mit unseren Informationsbroschiiren

Unser Angebot an Broschiiren ist breit gefichert. Was Sie interessiert, kon-
nen Sie auf www.deutsche-rentenversicherung.de bestellen oder herunterla-
den. Hier weisen wir auch auf Beratungsangebote zu speziellen Themen hin.

Am Telefon

Ihre Fragen beantworten wir am kostenlosen Servicetelefon. Dort konnen
Sie auch Informationsmaterial und Formulare bestellen oder den passenden
Ansprechpartner vor Ort erfragen. Sie erreichen uns unter 0800 1000 4800.

Im Internet

Unser Angebot unter www.deutsche-rentenversicherung.de steht Thnen
rund um die Uhr zur Verfiigung. Sie kénnen sich iiber viele Themen infor-
mieren sowie Vordrucke und Broschiiren herunterladen oder bestellen. Mit
unseren Online-Diensten konnen Sie sicher von zu Hause aus Ihre Angele-
genheiten erledigen.

Im personlichen Gesprach

Ihre nédchstgelegene Auskunfts- und Beratungsstelle finden Sie auf der
Startseite unseres Internets oder Sie erfragen sie am Servicetelefon. Dort
konnen Sie auch bequem einen Termin vereinbaren oder Sie buchen ihn
online. Mobil hilft Thnen unsere App iRente.

Auch unsere ehrenamtlich titigen Versichertenberater und Versicherten-
altesten sind in unmittelbarer Nachbarschaft fiir Sie da und helfen Ihnen
beispielsweise beim Ausfiillen von Antragsformularen.

Ihr kurzer Draht zu uns
0800 1000 4800 (kostenlose Nummer fiir Deutschland)

www.deutsche-rentenversicherung.de
infolddeutsche-rentenversicherung.de
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Unsere Partner

In den Gemeinsamen Servicestellen fiir Rehabilitation beraten und unter-
stiitzen wir Sie in allen Fragen zur Rehabilitation zusammen mit anderen

Leistungstragern.

Auch bei den Versicherungsidmtern der Stddte und Gemeinden konnen Sie
Ihren Rentenantrag stellen, Vordrucke erhalten oder Ihre Versicherungs-

unterlagen weiterleiten lassen.

Aus dem Ausland

Alle Beratungsangebote konnen wir IThnen nur in deutscher Sprache anbie-
ten. Eine Alternative sind die Internationalen Beratungstage. Termine

finden Sie im Internet.

Die Trager der Deutschen Rentenversicherung

Deutsche Rentenversicherung
Baden-Wiirttemberg

Deutsche Rentenversicherung
Bayern Siid

Deutsche Rentenversicherung
Berlin-Brandenburg

Deutsche Rentenversicherung
Braunschweig-Hannover

Deutsche Rentenversicherung
Hessen

Deutsche Rentenversicherung
Mitteldeutschland
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Gartenstraf3e 105
76135 Karlsruhe
Telefon 0721 825-0

Am Alten Viehmarkt 2
84028 Landshut
Telefon 0871 81-0

Bertha-von-Suttner-Straf3e 1
15236 Frankfurt (Oder)
Telefon 0335 551-0

Lange Weihe 2
30880 Laatzen
Telefon 0511 829-0

StadelstraBBe 28
60596 Frankfurt am Main
Telefon 069 6052-0

Georg-Schumann-Strafle 146
04159 Leipzig
Telefon 0341 550-55



Deutsche Rentenversicherung
Nord

Deutsche Rentenversicherung
Nordbayern

Deutsche Rentenversicherung
Oldenburg-Bremen

Deutsche Rentenversicherung
Rheinland

Deutsche Rentenversicherung
Rheinland-Pfalz

Deutsche Rentenversicherung
Saarland

Deutsche Rentenversicherung
Schwaben

Deutsche Rentenversicherung
Westfalen

Deutsche Rentenversicherung
Bund

Deutsche Rentenversicherung
Knappschaft-Bahn-See
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ZiegelstraBle 150
23556 Liibeck
Telefon 0451 485-0

Wittelsbacherring 11
95444 Bayreuth
Telefon 0921 607-0

HuntestrafBe 11
26135 Oldenburg
Telefon 0441 927-0

Konigsallee 71
40215 Diisseldorf
Telefon 0211 937-0

EichendorffstraBBe 4-6
67346 Speyer
Telefon 06232 17-0

Martin-Luther-StraBBe 2-4
66111 Saarbriicken
Telefon 0681 3093-0

Dieselstral3e 9
86154 Augsburg
Telefon 0821 500-0

Gartenstral3e 194
48147 Miinster
Telefon 0251 238-0

Ruhrstrafle 2
10709 Berlin
Telefon 030 865-0

Pieperstrafle 14-28
44789 Bochum
Telefon 0234 304-0



	Arbeiten in Deutschland und in Montenegro
	Arbeiten ohne Grenzen
	Inhaltsverzeichnis
	Das Abkommen mit Montenegro
	Grundsätze des Abkommens
	Versicherungspflicht
	In Deutschland freiwilliges Mitglied sein
	Deutsche Beiträge erstatten lassen
	Rehabilitation
	Wie wirkt sich das Abkommen auf 
Ihre Rente aus?
	Renten aus der deutschen Rentenversicherung
	Renten aus der montenegrinischen Rentenversicherung
	Kranken- und Pflegeversicherung der Rentner
	Ein wichtiger Schritt zur Rente: der Antrag 
	Rentenzahlung – auch ins Ausland 
	Der richtige Ansprechpartner für Sie
	Nur einen Schritt entfernt: 
Ihre Rentenversicherung
	Impressum

